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sende Gewinnung und effektive Verwertung von Futterre
serven vom 16. Februar 1984 (GBl. I Nr. І0 S. 109) sowie die 
dazu erlassene 1. DB vom gleichen Tage Detailfragen dieser 
Aufgabenstellung. Dabei sind die spezifischen Aufgaben der 
Staatsorgane, der LPGs, VEGs, GPGs und deren kooperati
ver Einrichtungen, anderer Genossenschaften sowie der volks
eigenen Kombinate, Betriebe und Handelseinrichtungen 
festgelegt;

Alle im Produktionsprozeß anfallenden Futterreserven 
(in der Anlage zur VO im einzelnen aufgeführt) sind auf 
der Grundlage von betriebsspezifischen Gewinnungsnorma
tiven zu planen und Lieferungen auf der Grundlage von 
staatlichen Planauflagen vertraglich zu vereinbaren. Die ört
lichen Räte haben in ihrem Verantwortungsbereich die 
staatlichen Maßnahmen zur Gewinnung von Futterreserven 
zu leiten sowie entsprechende gesellschaftliche Initiativen zu 
fördern und zu koordinieren. Die Leiter der Aufkommens
und der Verwertungsbetriebe haben Verantwortliche zu be
nennen, die die Planung und Durchführung von Maßnahmen 
zur umfassenden Gewinnung und effektiven Verwertung von 
Futterreserven unterstützen.

Zwischen den Aufkommensbetrieben und den Verwer
tungsbetrieben sind Verträge über die Gewinnung und Lie
ferung von Futterreserven abzuschließen, auf deren Grund
lage von den Verwertungsbetrieben gesetzlich festgelegte 
Preise für die Bereitstellung und das Sammeln von Küchen
abfällen zu zahlen sind. Dabei werden Futterwert und Qua
lität dieser Abfälle entsprechend berücksichtigt. Für Kollek
tive und Bürger in Betrieben und Einrichtungen können für 
die umfassende Gewinnung und zentralisierte Bereitstellung 
von Küchenabfällen Prämien gezahlt werden. Diese Mittel 
sind jährlich durch die örtlichen Räte in ihrem Haushalt 
zweckgebunden zu planen. Die Prämien sind lohnsteuerfrei, 
unterliegen nicht der Beitragspflicht zur Sozialversicherung 
und gehören nicht zum Durchschnittsverdienst.

Zur Erhöhung von Ordnung und Disziplin können bei 
vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen über 
die umfassende Gewinnung, die ordnungsgemäße Sammlung 
und den Transport sowie über die Abnahme, Aufbereitung 
und Verwertung von Futterreserven Ordnungsstrafen ausge
sprochen werden. .

Die VO über die Standardisierung — StandardisierungsVO 
— vom 15. März 1984 (GBl. I Nr. 12 S. 157) enthält die Auf
gaben, Rechte und Pflichten der Staatsorgane und Betriebe 
zur konsequenten Nutzung der Standardisierung für die In
tensivierung der gesellschaftlichen Arbeit sowie die Erhö
hung und Sicherung der Qualität aller Erzeugnisse und Lei
stungen. Wie bisher gibt es DDR-Standards, Fachbereich
standards (staatliche Standards) und Werkstandards. Neu 
eingeführt wurden die Werkstandards mit Qualitätsmaßstä
ben. Diese sind vor allem Leitungsinstrumente der General
direktoren und Betriebsdirektoren zur Entwicklung und Si
cherung der Erzeugnisqualität sowie Grundlage für die 
staatliche Qualitätskontrolle. Sie sind keine staatlichen Stan
dards, bedürfen aber der Zustimmung und Registrierung des 
Amtes für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung 
(ASMW).

Die Standardisierung ist Bestandteil der wissenschaftlich- 
technischen Arbeit. Für die Ausarbeitung von Standards 
trägt Verantwortung, wer auf dem betreffenden Gebiet für 
die wissenschaftlich-technische Entwicklung zuständig ist. 
Die Verteidigung der staatlichen Standards sowie der Werk
standards mit Qualitätsmaßstäben erfolgt grundsätzlich in 
der Abschlußverteidigung der wissenschaftlich-technischen 
Arbeiten. _

Die VO regelt im einzelnen die Ausarbeitung und Bestä
tigung von Standards. Die Bestätigung von staatlichen Stan
dards wird vom Präsidenten des ASMW durch Anordnung 
im Gesetzblatt Sonderdruck „ST“ bekanntgegebeh. Mit die
ser Bekanntgabe werden die Standards rechtswirksam.

Staatliche Standards sind als Rechtsvorschrift für die 
Volkswirtschaft der DDR verbindlich; ebenso sind Werkstan
dards mit Qualitätsmaßstäben hinsichtlich der Qualitätsfest
legungen als Qualitätsvorschrift i. S. des § 42 Abs. 1 VG für 
die gesamte Volkswirtschaft verbindlich. Zur ständigen Ak
tualität der Standards sieht die VO vor, daß staatliche Stan
dards im Fünf jahrplanzeitraum mindestens einmal und Werk
standards mit Qualitätsmaßstäben innerhalb der Geltungs
dauer mit Zustimmung des ASMW zu überprüfen sind.

Die Regelung, daß Standards (mit Ausnahme der Werk
standards) auch dann Inhalt der Wirtschaftsverträge werden, 
wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurden, wurde bei
behalten. Auf bereits abgeschlossene Verträge wirken diese 
Standards vertragsändernd. Zur Sicherung der Qualität der

Standardisierungsaufgaben und ihrer exakten Realisierung 
hat das ASMW ein Auflagenrecht bekommen. Vorgesehen 
ist auch, daß Leiter und leitende Mitarbeiter, die vorsätzlich 
oder fahrlässig Abweichungen von Standards zulassen oder 
veranlassen, soweit das nicht in der VO selbst vorgesehen 
ist, mit Ordnungsstrafen belegt werden können.

Gleichzeitig mit der VO ist zur Regelung von Einzel- und 
Anwendungsfragen die 1. DB zur StandardisierungsVO — Re
gelungen zur Durchführung der Standardisierungsarbeiten 
und zur Anwendung der DDR- und Fachbereichstandards 
sowie Werkstandards mit Qualitätsmaßstäben — vom
15. März 1984 (GBl. I Nr. 12 S. 162) veröffentlicht worden.

Mit der StandardisierungsVO, der VO über die Entwick
lung und Sicherung der Qualität der Erzeugnisse vom 1. De
zember 1983 (GBl. I Nr. 37 S. 405)5, der VO über das Meßwe
sen vom 26. November 1981 (GBl. I Nr. 37 S. 429)6 und dem 
Statut des Amtes für Standardisierung, Meßwesen und Wa
renprüfung vom 1. Dezember 1983 (GBl. I Nr. 37 S. 417) sind 
nunmehr untereinander abgestimmt alle Anforderungen an 
die Generaldirektoren der Kombinate, die Direktoren der 
Betriebe und die Leiter der Staatsorgane zur Gewährleistung 
einer qualitätsgerechten Produktion geregelt, die den Er
fordernissen der Intensivierung der Volkswirtschaft, des 
Exports und den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.

*

Zur Senkung des volkswirtschaftlichen Transportaufwandes 
und zur engen Verbindung der Transportplanung mit der 
Produktions- und Absatzplanung ist die АО über die An
wendung von Transportnormativen zur Verbesserung der 
Planung, Abrechnung und Kontrolle des volkswirtschaftli
chen Transportaufwandes — TransportnormativAO (TNAO) — 
vom 1. April 1984 (GBl. I Nr. 10 S. 122) erlassen worden. Da
nach haben die Betriebe auf der Grundlage des Produk
tionsumfanges erstmalig für den Plan 1986 Transportnor
mative auszuarbeiten. Diese sind Grundlage für die Trans
portplanung und auch für die Arbeit mit den Transportkenn
ziffern. Die АО regelt im einzelnen die Ausarbeitung, Über
arbeitung, Bestätigung und Abrechnung der Transportnor
mative.

Mit der АО über die Nomenklatur überwachungspflichti
ger Hebezeuge und Lastaufnahmemittel vom 15. März 1984 
(GBl. I Nr. 11 S. 153) wird die Überwachung von Hebezeugen 
und Lastaufnahmemitteln ausgedehnt, um größere Sicher
heit in den Produktionsprozessen zu gewährleisten. Be
triebe, die solche Erzeugnisse herstellen, errichten oder in
standsetzen, die bisher der Überwachung nicht unterlagen, 
haben die dafür erforderliche Zulassung bis 31. Dezember 
1984 beim Amt für technische Überwachung zu beantragen. 
Werktätige, die an solchen Geräten arbeiten, müssen bis 
zum 31. Dezember 1986 die entsprechende Befähigung oder 
Zulassung nachweisen.

*

Die konsequente Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik ermög
lichte die weitere Ausgestaltung der sozialen Sicherheit und 
Geborgenheit für Familien mit drei und mehr Kindern. Zur 
weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
dieser Familien wurden in Verwirklichung des Gemeinsamen 
Beschlusses des Zentralkomitees der SED, des Bundesvor
standes des FDGB und des Ministerrates der DDR vom 
17. Mai 19847 folgende Rechtsvorschriften beschlossen;

Mit der VO über die Verbesserung von Leistungen nach 
der Geburt des dritten und jedes weiteren Kindes und für 
verheiratete werktätige Mütter mit drei und mehr Kindern 
bei Pflege erkrankter Kinder vom 24. Mai 1984 (GBl. I Nr. 16 
S. 193) erhalten sozialpflichtversicherte Mütter zur Betreuung 
ihres Kindes die Möglichkeit, nach der Geburt des dritten 
und jedes weiteren Kindes nach Ablauf des Wochenurlaubs 
bezahlte Freistellung bis zum 18. Lebensmonat des zuletzt 
geborenen Kindes in Anspruch zu nehmen. Für die Zeit die
ser Freistellung wird eine Mütterunterstützung in Höhe des 
Krankengeldes gewährt, auf das sie bei eigener Arbeitsunfä
higkeit wegen Krankheit ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit 
im Kalenderjahr Anspruch haben. Diese Unterstützung be
trägt mindestens 350 M monatlich; bei Teilbeschäftigung er
folgt sie anteilmäßig. Nehmen Mütter die Unterstützung nicht 
in Anspruch, erhalten sie bis zum 18. Lebensmonat des zu
letzt geborenen Kindes für die Dauer der Freistellung die 
Unterstützung, wenn sie sich zur Pflege ihres erkrankten

5 Vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1984, Heft 2, S. 61.
6 Vgl. die Gesetzgebungsübersicht in NJ 1982, Heft 2, S. 77.
7 Vgl. ND vom 18. Mai 1984, S. 3.


